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Selbständiger Antrag Beilage 7

An das
Präsidium des 
Vorarlberger Landtages

Landhaus 
6900 Bregenz

Betrifft: Familie in der österreichischen Rechtsordnung

Die Familie bewältigt für den Menschen jeden Alters 
grundlegende Probleme auf einfache und menschliche 
Weise. Sie ist für den Einzelnen und die Gemeinschaft un­
ersetzlich. Vor allem die Kinder sind in ihrer Entwicklung 
auf die Fürsorge und Erziehung durch die Familie angewie­
sen. Es besteht ein öffentliches Interesse an möglichst vielen 
intakten und stabilen Familien.

Der ÖVP-Landtagsklub hat im Sommer des vergangenen 
Jahres dem Wiener Universitätsprofessor Dr. Raschauer 
den Auftrag erteilt, eine Untersuchung über die Stellung der 
Familie in der heutigen Rechtsordnung durchzuführen.
Diese Untersuchung liegt nunmehr vor. Neben positiven 
Feststellungen weist das Gutachten auf zahlreiche Mängel

A n t r a g :

Der Landtag wolle beschließen:

«Die Landesregierung wird ersucht, bei der Bundesre- Ehe und Familie durch den Bundesgesetzgeber beseitigt
gierung daraufhinzuwirken, werden
a) daß die im Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Bernhard b) daß die verfassungsrechtliche Verankerung von Ehe-

Raschauer festgestellten Falle der Diskriminierung von und Familie auch beim Bund beschlossen wird.»
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der Bundesgesetzgebung in den Bereichen der Sozialver­
sicherung und des Steuerrechts aus der Sicht der Familie 
hin. Der Gutachter kommt zum Schluß, daß die Herab­
setzung der Beiträge für den Familienlastenausgleichs­
fonds und die zweckwidrige Verwendung der Fondsmittel 
das Ende eines familienspezifischen Lastenausgleichs be­
deuten.

Ehe und Familie sollten durch die Gesetzgebung Schutz 
und Förderung erfahren. Eine Entwicklung der Gesetzge­
bung, die Ehe und Familie benachteiligt, ist gänzlich abzu­
lehnen.

Die Unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den


